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Vorwort 
Das belgische Strafgesetzbuch von 1867 hat im Laufe der 90 Jahre 

seines Bestehens zahlreiche Änderungen erfahren, so daß der jetzige Text 
in Satzbau und Ausdruck teilweise recht unterschiedliche Bestimmungen 
aufweist. Um die sich hieraus ergebende Gefahr von Sinnentstellungen 
zu vermeiden, ist davon abgesehen worden, der Übersetzung ausschließ-
lich die deutsche Gesetzessprache zugrunde zu legen. Zudem wird durch 
die stilistische Angleichung der Übersetzung an die Satzstellung des bel-
gischen Textes der Charakter des belgischen Gesetzbuchs weitgehend ge-
wahrt. Allerdings wird der deutschen Gesetzessprache folgend das straf-
bare Tätigwerden in der Gegenwartsform gebracht, wie auch im Gegen-
satz zu dem belgischen Text von den Schuldigen nicht in der Mehrzahl, 
sondern in der Einzahl gesprochen wird. Vor allem sind, wenn irgend 
möglich, die Begriffsbestimmungen des deutschen Strafgesetzbuchs ver-
wandt worden. Durch diese Ubersetzungstechnik hoffen wir, das Wich-
tigste einer jeden Übersetzung erreicht zu haben: die äußere Angleichung 
an deutsche Terminologien ohne Entstellung des Sinnes der ausländi-
schen Gesetzesbestimmung und ohne Beeinträchtigung des besonderen 
Stils des ausländischen Gesetzes. 

Die Übersetzung, die im wesentlichen an Hand des in „Les Codes Lar-
cier", Ausgabe 1953, veröffentlichten Textes gefertigt worden ist, enthält 
sämtliche bis heute erfolgte Gesetzesänderungen. 

An dieser Stelle danken wir besonders Herrn J. Marchai, Rechtsberater 
im belgischen Justizministerium, der uns bei der Klärung von Zweifels-
fragen unermüdlich zur Seite gestanden hat. 

Bonn, im März 1958. 
Dr. Heinrich Grützner 
Gisela v. Kieckebusch 
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Einleitung 
Von J. M a r c h a i , 

Conseiller Juridique au Ministère Belge de la Justice 

I. 
Die Entwicklung des belgischen Strafrechts 

Die Entwicklung, die das belgische Strafrecht genommen hat, entspricht 
der Entwicklung, die auf dem Gebiet des Strafrechts in den meisten west-
europäischen Ländern zu verzeichnen ist. 

Die Zugehörigkeit Belgiens zu Frankreich von 1794 bis 1815 hatte zur 
Folge, daß das französische Strafgesetzbuch von 1810, eines der wichtig-
sten Dokumente des modernen Rechts, in Belgien Anwendung fand. Die 
Angliederung Belgiens an die Niederlande im Jahre 1815 änderte hieran 
nichts. Selbst die Unabhängigkeitserklärung Belgiens im Jahre 1830 hatte 
zunächst keinen Einfluß auf die Gültigkeit des französischen Strafgesetz-
buchs, obwohl die Notwendigkeit einer Revision der in Kraft befindlichen 
Gesetze sogar durch Artikel 139 Nr. 11 der belgischen Verfassung vom 
7. Februar 1831 anerkannt worden war. Eine 1834 eingeleitete Strafrechts-
reform scheiterte sehr schnell. Erst eine im Jahre 1848 eingesetzte Kom-
mission erarbeitete einen Entwurf, der nach zahlreichen Änderungen 1867 
Gesetz wurde. So war das französische Strafgesetzbuch für Belgien vom 
1. Februar 1811 bis zum 15. Oktober 1867 maßgebend. 

Die grundlegende Änderung des Strafgesetzes, die zu dem belgischen 
Strafgesetzbuch vom 8. Juni 1867 führte, war zu einem recht erheblichen 
Teil bedingt durch die Strenge des Gesetzes von 1810. 

Dieses Gesetz teilte die Kriminalstrafen in entehrende Strafen und in 
entehrende Leibesstrafen ein, wobei die ersteren den Verurteilten in sei-
nem Ansehen, die letzteren ihn gleichzeitig in seiner Person und in seinem 
Ansehen trafen. Das Gesetzbuch von 1867 beseitigte diese Einteilung. 

Auch auf dem Gebiet der mildernden Umstände führte dieses Gesetz-
buch Neuerungen ein. 

Das Gesetz von 1810 sah für die Verbrechen eine einzige Strafe, für die 
sonstigen Straftaten bald eine einzige, bald eine Höchst- und eine Mindest-
strafe vor. Darüber hinaus gewährte es bei bestimmten Verbrechen, die 
mit zeitiger Freiheitsstrafe bestraft wurden, das Recht, zwischen einer 
Höchst- und einer Mindeststrafe zu wählen. Jedoch war die Straf-
befugnis des Richters immer in diesen unüberschreitbaren Grenzen ein-
geschlossen. 

Dagegen ließ das Strafgesetzbuch von 1867 allgemein die Zubilligung 
mildernder Umstände zu und ermöglichte sie in allen Strafsachen. Wenn 
es auch für jede Strafe ein Höchstmaß und ein Mindestmaß festsetzte, so 
ermächtigte es doch den Richter, bei Vorliegen von erschwerenden oder 
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mildernden Umständen oder auch von Rechtfertigungsgründen die Strafen 
über diese Grenzen hinaus zu verschärfen oder zu mildern. In vielen 
Fällen gab das neue Gesetzbuch dem Richter das Recht, Gefängnis- und 
Geldstrafe kumulativ oder getrennt zu verhängen. 

Die Individualisierung der Strafe war damit verwirklicht. 
Mit dem Strafgesetzbuch von 1867 hatte Belgien ein klassisches Straf-

gesetz erhalten. Das Werk war jedoch nicht ohne Lücken. Aber schon 
in den nächsten Jahren wurden fühlbare Verbesserungen vorgenommen, 
die in ihrem Wesensgehalt die Persönlichkeit der Minister Le Jeune und 
Carton de Wiart widerspiegelten. Später wurde das Strafgesetzbuch durch 
Neuerungen vervollständigt, zu denen Minister Vandervelde den Anstoß 
gegeben hatte. 

Auf diese Weise wurden nach und nach dem Strafgesetzbuch von 1867 
zahlreiche Gesetze aufgepfropft, die zwar zum Teil in Übereinstimmung 
mit dem Strafgesetzbuch von der klassischen Strafrechtslehre ausgingen, 
die auf der rein moral-juristischen Auffassung der Verantwortlichkeit 
aufgebaut ist, aber zu einem nicht unerheblichen Teil den Grund-
anschauungen des Gesetzgebers von 1867 mehr oder weniger zuwider-
liefen. 

Von den Änderungsgesetzen sollen nur die bedeutendsten hier er-
wähnt werden. 

Das Gesetz vom 31. Mai 1888 führte in das Strafensystem die bedingte 
Entlassung und die bedingte Verurteilung ein. Es war der erste Schritt 
auf dem Wege einer Gesetzgebung, die im wesentlichen auf die Um-
erziehung der Rechtsbrecher abzielt. Inzwischen ist das Gesetz von 1888 
durch das Gesetz vom 14. November 1947 abgeändert worden, das die 
Möglichkeiten für die Gewährung von Strafaussetzungen beträchtlich er-
weitert. 

Durch ein Gesetz vom 27. November 1897 wurden Maßregeln der Siche-
rung bei Landstreicherei und Bettelei eingeführt, die als solche nicht mehr 
strafrechtlich zu erfassen waren. Seitdem sind sie mit Ausnahme der in 
Artikel 342 bis 345 bStGB aufgeführten Tatbestände aus dem Bereich des 
wirklichen Strafrechts ausgeschieden und können nur noch die Anwendung 
von Sicherungsmaßnahmen verwaltungsmäßiger Art veranlassen. 

Am 15. Mai 1912 wurde das Kinderschutzgesetz angenommen. Dieses 
Gesetz sieht für den jugendlichen Täter unter 16 Jahren Erziehungs-, Auf-
sichts- und Schutzmaßnahmen an Stelle einer Bestrafung vor. 

Ein besonderes Gesetz über mildernde Umstände erging am 23. August 
1919. In einem noch günstigeren Umfang, als es das Gesetzbuch von 1867 
tut, läßt es die Zubilligung mildernder Umstände zu, indem es den Ge-
richten eine noch ausgedehntere Ermessensfreiheit gewährt. 

Endlich nahm der Gesetzgeber am 9. April 1930 das vorgenannte Gesetz 
über die soziale Verteidigung an, das für die anomalen Täter und die 
Gewohnheitsverbrecher ihrer Wesensart angepaßte Sühne- und Siche-
rungsmaßnahmen festlegte. 

Das Gesetzbuch von 1867 berücksichtigte nur die vollkommen Schwach-
sinnigen und die Taubstummen. Gegen den vollkommen Schwachsinnigen 
gab es keine Strafverfolgung; er wurde eingesperrt und den nicht straf-
fälligen Geisteskranken gleichgestellt. Der Taubstumme konnte entspre-
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chend der Schwere der begangenen Straftaten freigesprochen, milde be-
straft oder in eine durch das Gesetz bestimmte Anstalt eingewiesen wer-
den. Anomale Personen, die weder vollkommen schwachsinnig noch taub-
stumm waren, kannte das belgische Strafgesetzbuch bis zum Jahre 
1930 nicht. 

Von diesem Jahre an werden auf Grund des Gesetzes über die soziale 
Verteidigung Beschuldigte, die wahnsinnig sind oder sich in einem Zu-
stand schwerer geistiger Zerrüttung oder der Geistesschwäche befinden, 
der sie unfähig zur Kontrolle ihrer Handlungen macht, nicht mehr be-
straft, sondern Maßregeln der Sicherung unterworfen, d. h. Internierungs-
maßnahmen, die von einem Gericht angeordnet werden. 

Die Rückfälligen, die unter der Herrschaft des ursprünglichen Gesetz-
buchs von 1867 Gegenstand von Überwachungsmaßnahmen der Polizei 
waren, werden — eingeteilt in Gewohnheitsverbrecher und Rückfällige — 
der Regierung zur Verfügung gestellt. 

Wer die Entwicklung des belgischen Strafrechts in seinen hauptsäch-
lichen Etappen aufzeichnet, würde wohl einen Fehler begehen, wenn er 
nicht die günstigen Wirkungen erwähnt, die das Gesetz vom 25. April 1896 
über die Rehabilitierung in Strafsachen hinsichtlich der Besserung der 
Verurteilten und ihrer Wiedereingliederung in die menschliche Gesellschaft 
erzielt hat. Die Rehabilitierung, ein Gnadenerweis, der durch das Gesetz 
vom 8. Februar 1954 in einem wesentlich größeren Umfang als bis dahin 
zugelassen worden ist, muß als eine erste Ermutigung des Verurteilten, 
der Reue zeigt, und als eine Belohnung seiner Bemühungen, den rechten 
Weg zu finden und beizubehalten, betrachtet werden. 

Es darf in diesem Zusammenhang nicht unterlassen werden, darauf 
hinzuweisen, daß die belgische Strafvollzugsverwaltung ihre Vorstellung 
vonvdem Zweck der Strafe der auf eine Individualisierung der Strafe und 
die Wiedereingliederung der Verurteilten hinzielenden Entwicklung des 
Strafrechts angepaßt hat. Unter Zuhilfenahme geeigneter Mittel und ins-
besondere der medizinischen Erkenntnisse führt sie nunmehr planmäßig 
wissenschaftliche Beobachtungen der Rechtsbrecher durch. 

Während das klassische Strafrecht, dessen Prinzipien die Grundlage 
des Gesetzbuchs von 1867 bildeten, derartige Möglichkeiten nicht bot, hat 
die Entwicklung des belgischen Strafrechts insbesondere seit Erlaß des 
Gesetzes über die soziale Verteidigung vom 9. April 1930 es der Strafvoll-
zugsverwaltung gestattet, ihre Einrichtungen nach den modernsten Ideen 
zu entwickeln: offene Anstalten, Strafkolonien, Arbeitslager unter Selbst-
verwaltung usw. Im übrigen strebt die Strafvollzugsverwaltung, geleitet 
von dem Gedanken, daß die zu verbüßende Strafe für die meisten Straf-
fälligen nur einen vorübergehenden Zustand bedeutet, nach dessen Be-
endigung sie den Kontakt mit der Gesellschaft wieder aufnehmen, durch 
die Errichtung sozialer Einrichtungen und durch die Fürsorge charitativer 
Ausschüsse ebenfalls und vor allem die Wiedereingliederung der frei-
gelassenen Verurteilten in die menschliche Gemeinschaft an. 

Ergänzend ist noch zu berichten, daß das belgische Parlament zur Zeit 
mit dem Entwurf eines Gesetzes befaßt ist, durch das in das Strafen-
system die Aussetzung der Urteilsverhängung, die Aussetzung der Straf-
vollstreckung und die Stellung des Straffälligen unter Bewährung ein-
geführt werden soll. 
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